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Endgültige Bedingungen

vom 10. Juni 2013

UniCredit Bank AG

Emission von HVB 1,25% Floater bezogen auf den 3-Monats-Euribor

im Rahmen des

EUR 50.000.000.000

Debt Issuance Programme der
UniCredit Bank AG

Diese endgültigen Bedingungen (die "Endgültigen Bedingungen") wurden für die Zwecke des Art. 5 Abs. 4 
der Richtlinie 2003/71/EG in der jeweils gültigen Fassung (die "Prospektrichtlinie") in Verbindung mit § 6 
Abs. 3 Wertpapierprospektgesetz in der jeweils gültigen Fassung (das "WpPG") erstellt. Um sämtliche 
Angaben zu erhalten, müssen diese Endgültigen Bedingungen zusammen mit den Informationen gelesen 
werden, die enthalten sind (a) im Basisprospekt der UniCredit Bank AG (die "Emittentin") vom 7. Juni 
2013 zur Begebung von Schuldverschreibungen (der "Basisprospekt"), (b) in etwaigen Nachträgen zu 
diesem Basisprospekt gemäß § 16 WpPG (die "Nachträge") und (c) im Registrierungsformular der 
UniCredit Bank AG vom 17. Mai 2013 (das "Registrierungsformular"), das durch Verweis in den 
Basisprospekt einbezogen wird. 

Der Basisprospekt und etwaige Nachträge sowie diese Endgültigen Bedingungen werden gemäß § 14 
WpPG in gedruckter Form zur kostenlosen Ausgabe bei der UniCredit Bank AG, Arabellastr. 12, 81925 
München, Bundesrepublik Deutschland bereitgehalten und werden zudem auf der Internetseite 
www.onemarkets.de oder einer Nachfolgeseite veröffentlicht.

Den Endgültigen Bedingungen ist eine Zusammenfassung für die einzelne Emission beigefügt.

ABSCHNITT A – ALLGEMEINE ANGABEN:

Ausgabetag:

27. Juni 2013

Ausgabepreis:

Der Ausgabepreis je Wertpapier ist in der Spalte "Ausgabepreis" von Tabelle 1.1 in § 1 der Produkt- und 
Basiswertdaten angegeben.

Verkaufsprovision:

Im Ausgabepreis ist ein Ausgabeaufschlag in Höhe von 1% enthalten. Sollten von einem Anbieter Ver-
triebsprovisionen erhoben werden, sind diese von diesem gesondert auszuweisen.

Sonstige Provisionen:

Sonstige Provisionen werden von der Emittentin nicht erhoben. Sollten von einem Anbieter sonstige 
Provisionen erhoben werden, sind diese von diesem gesondert auszuweisen.

Emissionsvolumen:

Das Emissionsvolumen der Serie, die im Rahmen dieser Endgültigen Bedingungen angeboten und in 
ihnen beschrieben wird, ist in der Spalte "Gesamtnennbetrag der Serie" von Tabelle 1.1 in § 1 der Pro-
dukt- und Basiswertdaten angegeben.
Das Emissionsvolumen der Tranche, die im Rahmen dieser Endgültigen Bedingungen angeboten und in 
ihnen beschrieben wird, ist in der Spalte "Gesamtnennbetrag der Tranche" von Tabelle 1.1 in § 1 der 
Produkt- und Basiswertdaten angegeben.

http://www.onemarkets.de
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Produktyp:

Floater Wertpapier

Zulassung zum Handel und Börsennotierung:

Nicht anwendbar. Es wurde keine Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten oder 
gleichwertigen Markt beantragt und es ist keine entsprechende Beantragung beabsichtigt.

Zahlung und Lieferung:

Lieferung gegen Zahlung

• Notifizierung:

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") hat den zuständigen Behörden in 
Luxemburg und Österreich eine Bescheinigung über die Billigung übermittelt, in der bestätigt wird, dass 
der Basisprospekt im Einklang mit der Prospektrichtlinie erstellt wurde.

Bedingungen des Angebots:

Tag des ersten öffentlichen Angebots: 10. Juni 2013
Die Wertpapiere werden im Rahmen einer Zeichnungsfrist angeboten, danach freibleibend abverkauft. 
Zeichnungsfrist: 10. Juni 2013 bis 26. Juni 2013 (14:00 Uhr Ortszeit München).
Ein öffentliches Angebot erfolgt in Deutschland, Österreich und Luxemburg.
Die kleinste übertragbare Einheit ist EUR 1.000,-.
Die kleinste handelbare Einheit ist EUR 1.000,-.
Die Wertpapiere werden qualifizierten Anlegern, Privatkunden und/oder institutionellen Anlegern im 
Wege eines öffentlichen Angebots angeboten. 
Ab dem Tag des ersten öffentlichen Angebots werden die in diesen Endgültigen Bedingungen 
beschriebenen Wertpapiere in einer maximalen Anzahl fortlaufend zum Kauf angeboten. Die Anzahl der 
zum Kauf angebotenen Wertpapiere kann von der Emittentin jederzeit reduziert oder erhöht werden und 
lässt keine Rückschlüsse auf das Volumen der tatsächlich begebenen Wertpapiere und daher auf die 
Liquidität eines möglichen Sekundärmarkts zu.
Das fortlaufende Angebot erfolgt zum jeweils aktuellen von der Emittentin gestellten Verkaufspreis 
(Briefkurs).
Das öffentliche Angebot kann von der Emittentin jederzeit ohne Angabe von Gründen beendet werden.
Eine Notierung wird mit Wirkung zum 27. Juni 2013 an den folgenden Märkten beantragt: 
l Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts

Die Emittentin stimmt der Verwendung des Basisprospekts durch alle Finanzintermediäre zu (sog. 
generelle Zustimmung).

Die Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts wird erteilt für eine Frist von zwölf (12) Monaten 
nach dem 10. Juni 2013.

Es wird eine generelle Zustimmung zu einem späteren Weiterverkauf oder einer endgültigen Platzierung 
der Wertpapiere durch die Finanzintermediäre für Deutschland, Österreich und Luxemburg erteilt.

US-Verkaufsbeschränkungen:
Weder TEFRA C noch TEFRA D
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Zusätzliche Angaben:

Angaben über die vergangene und künftige Wertentwicklung des Referenzsatzes und seine Volatilität 
können auf der Bildschirmseite eingeholt werden.

ABSCHNITT B – BEDINGUNGEN

Teil A - Allgemeine Bedingungen der Wertpapiere

Form, Clearingsystem, Globalurkunde, Verwahrung

Globalurkunde: Dauerglobalurkunde

Hauptzahlstelle: UniCredit Bank AG, Arabellastraße 12, 81925 München

Verwahrung: CBF
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TEIL B – PRODUKT- UND BASISWERTDATEN

(die "Produkt- und Basiswertdaten")

§ 1

Produktdaten

Ausgabetag: 27. Juni 2013

Bildschirmseite: EURIBOR01

Emissionsstelle: Clearstream Banking AG, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn

Erster Zinszahltag: 27. September 2013

Fälligkeitstag: 27. Dezember 2021

Festgelegte Währung: Euro ("EUR")

Internetseite der Emittentin: www.onemarkets.de

Internetseite für Mitteilungen: www.onemarkets.de/wertpapier-mitteilungen

Mindestzinssatz: 1,25% p.a.

Nennbetrag: EUR 1.000,-

Rückzahlungsbetrag: 100% des Nennbetrags.

Verzinsungsbeginn: 27. Juni 2013

Verzinsungsende: 27. Dezember 2021

Vorgesehene Fälligkeit: 3-Monats-Euribor

Zinssatz: Euribor

Zinszahltage: 27. September, 27. Dezember, 27. März und 27. Juni eines jeden Jahres

http://www.onemarkets.de
http://www.onemarkets.de/wertpapier-mitteilungen
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Tabelle 1.1:

ISIN WKN Reuters Seriennummer Tranchennummer Gesamtnennbetrag 
der Serie

Gesamtnennbetrag 
der Tranche

Ausgabepreis

DE000HV2AJE4 HV2AJE DEHV2AJE=HVBG S1778 1 EUR 50.000.000,- EUR 50.000.000,- 101%
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Teil C - Besondere Bedingungen der Wertpapiere

§ 1

Definitionen

"Ausgabetag" ist der Ausgabetag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.

"Bankgeschäftstag" ist jeder Tag (der kein Samstag oder Sonntag ist), an dem das Clearing 
System und das Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer-System 
(TARGET2) (das "TARGET2") geöffnet ist.

"Berechnungsstelle" ist die Berechnungsstelle, wie in § 2 (2) der Allgemeinen Bedingungen 
festgelegt.

"Bildschirmseite" ist die Bildschirmseite und, sofern anwendbar, die entsprechende Überschrift, 
wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten angegeben. Sollte diese Seite ersetzt werden, oder 
sollte der entsprechende Dienst nicht mehr zur Verfügung stehen, wird die Berechnungsstelle 
nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) eine andere Bildschirmseite bestimmen, auf der der 
Referenzsatz angezeigt wird. Diese neue Bildschirmseite wird gemäß § 6 der Allgemeinen 
Bedingungen mitgeteilt.

"Clearing System" ist Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main ("CBF").

"Emissionsstelle" ist die Emissionsstelle, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.

"Erster Zinszahltag" ist der Erste Zinszahltag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festge-
legt.

"Euro-Zone" bezeichnet die Staaten und Gebiete, die im Anhang der Verordnung (EG) Nr. 974/98 
des Rates vom 3. Mai 1998 über die Einführung des Euro, in ihrer jeweils aktuellen Fassung, auf-
geführt sind.

"Fälligkeitstag" ist der Fälligkeitstag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.

"Festgelegte Währung" ist die Festgelegte Währung, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 
festgelegt.

"Gesamtnennbetrag" ist der Gesamtnennbetrag der Serie, wie in der Spalte "Gesamtnennbetrag 
der Serie" in der Tabelle 1 in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.

"Gestiegene Hedging-Kosten" bedeutet, dass die Emittentin im Vergleich zum Ausgabetag einen 
wesentlich höheren Betrag an Steuern, Abgaben, Aufwendungen und Gebühren (außer Maklerge-
bühren) entrichten muss, um

(a) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögenswerte zu 
erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche nach billigem Ermessen (§ 315 
BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder sonstigen Risiken im Hinblick auf ihre 
Verpflichtungen aus den Wertpapieren erforderlich sind, oder

(b) Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewin-
nen oder weiterzuleiten,

wobei Kostensteigerungen aufgrund einer Verschlechterung der Kreditwürdigkeit der Emittentin 
nicht als Gestiegene Hedging-Kosten zu berücksichtigen sind.

"Hedging-Störung" bedeutet, dass die Emittentin nicht in der Lage ist, zu Bedingungen, die den 
am Ausgabetag herrschenden wirtschaftlich wesentlich gleichwertig sind,

(a) Transaktionen abzuschließen, fortzuführen oder abzuwickeln bzw. Vermögenswerte zu 
erwerben, auszutauschen, zu halten oder zu veräußern, welche nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) der Emittentin zur Absicherung von Preisrisiken oder sonstigen Risiken im 
Hinblick auf ihre Verpflichtungen aus den Wertpapieren notwendig sind, oder 

(b) Erlöse aus solchen Transaktionen bzw. Vermögenswerten zu realisieren, zurückzugewin-
nen oder weiterzuleiten.
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"Hauptzahlstelle" ist die Hauptzahlstelle, wie in § 2 (1) der Allgemeinen Bedingungen festgelegt.

"Internetseite der Emittentin" ist die Internetseite der Emittentin, wie in § 1 der Produkt- und 
Basiswertdaten festgelegt.

"Internetseite für Mitteilungen" ist die Internetseite für Mitteilungen, wie in § 1 der Produkt-
und Basiswertdaten festgelegt.

"Mindestzinssatz" ist der Mindestzinssatz, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.

"Nennbetrag" ist der Nennbetrag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt.

"Referenzbanken" sind vier Großbanken im Euro-Zonen Interbanken-Markt, die von der Berech-
nungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt werden.

"Referenzsatz" ist der Referenzsatz, wie in § 2 (3) der Besonderen Bedingungen festgelegt.

"Rückzahlungsbetrag" ist der Rückzahlungsbetrag, der von der Berechnungsstelle gemäß § 4 der 
Besonderen Bedingungen berechnet bzw. festgelegt wird.

"Verzinsungsbeginn" ist der Verzinsungsbeginn, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten fest-
gelegt.

"Verzinsungsende" ist das Verzinsungsende, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festge-
legt.

"Vorgesehene Fälligkeit" ist die Vorgesehene Fälligkeit, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertda-
ten festgelegt.

"Wertpapierbedingungen" sind die Bedingungen dieser Wertpapiere, wie sie in den Allgemeinen 
Bedingungen (Teil A), den Produkt- und Basiswertdaten (Teil B) und den Besonderen Bedingungen 
(Teil C) beschrieben sind.

"Wertpapierinhaber" ist der Inhaber eines Wertpapiers.

"Zinsbetrag" ist der Zinsbetrag, wie in § 2 (4) der Besonderen Bedingungen festgelegt.

"Zinsfeststellungstag" bezeichnet den zweiten TARGET-Bankgeschäftstag vor Beginn der jeweili-
gen Zinsperiode. "TARGET-Bankgeschäftstag" bezeichnet einen Tag, an dem TARGET2 betriebs-
bereit ist.

"Zinsperiode" ist der jeweilige Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum ers-
ten Zinszahltag (ausschließlich) und von jedem Zinszahltag (einschließlich) bis zum jeweils fol-
genden Zinszahltag (ausschließlich). Die letzte Zinsperiode endet am Verzinsungsende (aus-
schließlich).

"Zinssatz" ist der Zinssatz, wie in § 2 (2) der Besonderen Bedingungen festgelegt.

"Zinstagequotient" ist der Zinstagequotient, wie in § 2 (5) der Besonderen Bedingungen festge-
legt.

"Zinszahltag" ist jeder Zinszahltag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten festgelegt. Zins-
zahltage unterliegen Verschiebungen gemäß diesen Wertpapierbedingungen.

§ 2

Verzinsung

(1) Verzinsung: Die Wertpapiere werden zu ihrem Gesamtnennbetrag für jede Zinsperiode im Voraus 
zum jeweiligen Zinssatz verzinst.

(2) Zinssatz: "Zinssatz" ist der Referenzsatz für die Vorgesehene Fälligkeit, wie er am entsprechen-
den Zinsfeststellungstag auf der Bildschirmseite angezeigt wird.

Wenn der für eine Zinsperiode in Übereinstimmung mit den obigen Bestimmungen ermittelte 
Zinssatz niedriger ist als der Mindestzinssatz, so ist der Zinssatz für diese Zinsperiode der Min-
destzinssatz.

(3) Referenzsatz: "Referenzsatz" ist der Angebotssatz (ausgedrückt als Prozentsatz pro Jahr) für Ein-
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lagen in Euro für die entsprechende Vorgesehene Fälligkeit, der auf der Bildschirmseite um 11:00 
Uhr Brüsseler Zeit am entsprechenden Zinsfeststellungstag angezeigt wird. 

Sollte jeweils zur genannten Zeit die Bildschirmseite nicht zur Verfügung stehen oder kein Ange-
botssatz angezeigt werden, so wird die Berechnungsstelle jede der Referenzbanken in der Euro-
Zone bitten, ihren Satz, zu dem sie führenden Banken im Euro-Zonen Interbanken-Markt gegen 
11:00 Uhr Brüsseler Zeit am entsprechenden Zinsfeststellungstag Einlagen in Euro für die ent-
sprechende Vorgesehene Fälligkeit in Höhe eines repräsentativen Betrags anbieten, zur Verfü-
gung zu stellen. 

Falls zwei oder mehr Referenzbanken der Berechnungsstelle solche Angebote zur Verfügung stel-
len, ist der Referenzsatz für die betreffende Zinsperiode das arithmetische Mittel (falls erforder-
lich, auf den nächsten tausendstel Prozentpunkt gerundet, wobei 0,0005 aufgerundet wird) die-
ser Angebote.

Falls an einem Zinsfeststellungstag nur eine oder keine Referenzbank der Berechnungsstelle sol-
che Angebote zur Verfügung stellt, ist der entsprechende Referenzsatz das arithmetische Mittel 
(wie oben beschrieben gerundet) der Sätze, zu denen Großbanken in der Euro-Zone, die durch die 
Berechnungsstelle nach billigem Ermessen (§ 315 BGB) ausgewählt wurden, gegen 11:00 Uhr 
Brüsseler Zeit an diesem Zinsfeststellungstag führenden europäischen Banken Darlehen in Euro 
für die entsprechende Vorgesehene Fälligkeit in Höhe eines repräsentativen Betrags anbieten.

(4) Zinsbetrag: Der jeweilige "Zinsbetrag" wird berechnet, indem das Produkt aus dem Zinssatz und 
dem Gesamtnennbetrag mit dem Zinstagequotienten multipliziert wird.

Der jeweilige Zinsbetrag wird am entsprechenden Zinszahltag gemäß den Bestimmungen des § 5 
der Besonderen Bedingungen in der Festgelegten Währung zur Zahlung fällig.

(5) Zinstagequotient: "Zinstagequotient" ist bei der Berechnung des Zinsbetrags für eine Zinsperio-
de:

die tatsächliche Anzahl der Tage in der Zinsperiode dividiert durch 360.

§ 3

Rückzahlung

Die Rückzahlung der Wertpapiere erfolgt durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags am Fälligkeits-
tag in der Festgelegten Währung gemäß den Bestimmungen des § 5 der Besonderen Bedingun-
gen.

§ 4

Rückzahlungsbetrag

Der Rückzahlungsbetrag ist der Rückzahlungsbetrag, wie in § 1 der Produkt- und Basiswertdaten 
festgelegt.

§ 5

Zahlungen

(1) Rundung: Die gemäß diesen Wertpapierbedingungen geschuldeten Beträge werden auf den 
nächsten EUR 0,01 auf- oder abgerundet, wobei EUR 0,005 aufgerundet werden.

(2) Geschäftstageregelung: Fällt der Tag der Fälligkeit einer Zahlung in Bezug auf die Wertpapiere 
(der "Zahltag") auf einen Tag, der kein Bankgeschäftstag ist, haben die Wertpapierinhaber keinen 
Anspruch auf Zahlung vor dem nachfolgenden Bankgeschäftstag, es sei denn, jener würde da-
durch in den nächsten Kalendermonat fallen; in diesem Fall wird der Zahltag auf den unmittelbar 
vorhergehenden Bankgeschäftstag vorgezogen.

Falls die Fälligkeit einer Zahlung, sofern anwendbar, vorgezogen wird oder verspätet ist, werden 
ein solcher Zahltag und der jeweilige Zinsbetrag entsprechend angepasst.
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(3) Art der Zahlung, Schuldbefreiung: Alle Zahlungen werden an die Hauptzahlstelle geleistet. Die 
Hauptzahlstelle zahlt die fälligen Beträge an das Clearing System zwecks Gutschrift auf die je-
weiligen Konten der Depotbanken zur Weiterleitung an die Wertpapierinhaber. Die Zahlung an 
das Clearing System befreit die Emittentin in Höhe der Zahlung von ihren Verbindlichkeiten aus 
den Wertpapieren.

(4) Verzugszinsen: Sofern die Emittentin Zahlungen unter den Wertpapieren bei Fälligkeit nicht leis-
tet, wird der fällige Betrag auf Basis des gesetzlich festgelegten Satzes für Verzugszinsen ver-
zinst. Diese Verzinsung beginnt an dem Tag, der der Fälligkeit der Zahlung folgt (einschließlich) 
und endet am Tag der tatsächlichen Zahlung (einschließlich).

§ 6

absichtlich ausgelassen

UniCredit Bank AG
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Annex – Zusammenfassung

Zusammenfassungen setzen sich aus den Offenlegungspflichten zusammen, die als "Elemente" bezeich-
net werden. Diese Elemente sind in die Abschnitte A – E (A.1 – E.7) gegliedert.

Diese Zusammenfassung beinhaltet alle Elemente, die in einer Zusammenfassung für diese Art von 
Wertpapieren und Emittent enthalten sein müssen. Da die Angabe einiger Elemente nicht erforderlich ist, 
können Lücken in der Nummerierung der Elemente enthalten sein.

Sollte für diese Art von Wertpapieren und Emittent die Angabe eines Elements in der Zusammenfassung 
erforderlich sein, besteht die Möglichkeit, dass in Bezug auf das Element maßgebliche Informationen 
nicht zur Verfügung gestellt werden können. In diesem Fall wird in der Zusammenfassung eine kurze 
Beschreibung des Elements mit dem Vermerk 'Nicht anwendbar' eingefügt.

A. EINLEITUNG UND WARNHINWEISE

A.1 Warnhinweis Diese Zusammenfassung sollte als Einführung zum Basisprospekt verstanden werden.

Der Anleger sollte jede Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere auf die Prüfung des gesamten 
Basisprospekts stützen.

Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche aufgrund der in diesem Basisprospekt enthalte-
nen Informationen geltend gemacht werden, könnte der als Kläger auftretende Anleger in An-
wendung der einzelstaatlichen Rechtsvorschriften der Staaten des europäischen Wirtschafts-
raums die Kosten für die Übersetzung dieses Basisprospektes vor Prozessbeginn zu tragen haben.

Die UniCredit Bank AG, Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333 München (in ihrer Eigenschaft als 
Emittentin) übernimmt die Verantwortung für die Zusammenfassung einschließlich der Überset-
zungen hiervon und kann hierfür haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zu-
sammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den 
anderen Teilen des Basisprospekts gelesen wird, oder sie, wenn sie zusammen mit den anderen 
Teilen des Basisprospekts gelesen wird, nicht alle erforderlichen Schlüsselinformationen vermit-
telt.

A.2 Zustimmung zur 
Verwendung des 
Basisprospekts

Vorbehaltlich der nachfolgenden Absätze erteilt die Emittentin die Zustimmung zur Verwendung 
des Basisprospekts während der Zeit seiner Gültigkeit  für eine spätere Weiterveräußerung oder 
endgültige Platzierung der Wertpapiere durch Finanzintermediäre.

Angabe der Ange-
botsfrist

Eine Weiterveräußerung oder endgültige Platzierung der Wertpapiere durch Finanzintermediäre 
kann erfolgen und eine entsprechende Zustimmung zur Verwendung des Basisprospekts wird 
erteilt für eine Frist von zwölf (12) Monaten nach dem 10. Juni 2013.

Sonstige Bedin-
gungen, an die die 
Zustimmung 
gebunden ist

Abgesehen von der Bedingung, dass jeder Finanzintermediär die Bedingungen  der Emission, die 
Endgültigen Bedingungen sowie die geltenden Verkaufsbeschränkungen beachtet, ist die Zu-
stimmung nicht an sonstige Bedingungen gebunden.

Zur Verfügungstel-
lung der Ange-
botsbedingungen 
durch Finanzin-
termediäre

Der Finanzintermediär, der die Wertpapiere anbietet, wird den Anlegern zum Zeitpunkt der Ange-
botsvorlage die Angebotsbedingungen zur Verfügung stellen.

B. EMITTENTIN

B.1 Juristischer und 
kommerzieller 
Name

UniCredit Bank AG ("UniCredit Bank" oder "HVB", und zusammen mit ihren konsolidierten Betei-
ligungen, die "HVB Group") ist der gesetzliche Name. HypoVereinsbank ist der kommerzielle 
Name.

B.2 Sitz / Rechtsform / 
geltendes Recht / 
Land der Gründung

Die UniCredit Bank hat ihren Unternehmenssitz in der Kardinal-Faulhaber-Straße 1, 80333 Mün-
chen, wurde in Deutschland gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts München 
unter der Nr. HRB 42148 als Aktiengesellschaft nach deutschem Recht eingetragen.

B.4b Bekannte Trends, 
die sich auf die 
Emittentin und die 
Branchen, in denen 

Die Unsicherheit für die Weltwirtschaft und die internationalen Finanzmärkte wird auch 2013 
hoch bleiben. Die Finanzmärkte werden insbesondere vor dem Hintergrund der ungelösten 
Staatsschuldenkrise weiterhin beeinträchtigt. 

Die Kreditwirtschaft steht weiterhin vor signifikanten Herausforderungen, betreffend sowohl das 
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sie tätig ist, aus-
wirken

gesamtwirtschaftliche Umfeld als auch anstehende aufsichtsrechtliche Regulierungsbestrebun-
gen. In diesem Umfeld wird die HVB Group ihre Geschäftsstrategie fortlaufend an die veränderten 
Marktbedingungen anpassen und regelmäßig die daraus erhaltenen Steuerungssignale sorgfältig 
überprüfen.

B.5 Beschreibung der 
Gruppe und der 
Stellung der Emit-
tentin innerhalb 
dieser Gruppe

Die UniCredit Bank ist die Muttergesellschaft der HVB Group. Die HVB Group hält direkt und 
indirekt Anteile an verschiedenen Gesellschaften.

Seit November 2005 ist die HVB ein verbundenes Unternehmen der UniCredit S.p.A., Rom, Italien 
("UniCredit S.p.A.", und zusammen mit ihren konsolidierten Beteiligungen die "UniCredit") und 
damit seitdem als Teilkonzern ein wesentlicher Bestandteil der UniCredit. Die UniCredit S.p.A. hält 

direkt 100% des Grundkapitals der HVB.

B.9 Gewinnprognosen 
oder - schätzungen

Nicht anwendbar; es erfolgt keine Gewinnprognose oder –schätzung.

B.10 Art etwaiger Be-
schränkungen im 
Bestätigungsver-
merk zu den histo-
rischen Finanzin-
formationen

Nicht anwendbar; KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der unabhängige Wirtschaftsprüfer 
der UniCredit Bank für die Geschäftsjahre 2011 und 2012, hat die Konzernabschlüsse der HVB 
Group sowie die Einzelabschlüsse der UniCredit Bank für die zum 31. Dezember 2011 und 31. 
Dezember 2012 endenden Geschäftsjahre geprüft und mit einem uneingeschränkten Bestäti-
gungsvermerk versehen.

B.12 Ausgewählte we-
sentliche histori-
sche Finanzinfor-
mationen

Konsolidierte Finanzkennzahlen zum 31. Dezember 2012*

Kennzahlen der Erfolgsrechnung 01.01. -
31.12.2012

01.01. -
31.12.2011

Operatives Ergebnis nach Kreditrisikovorsorge €1.807 Mio. €1.935 Mio.

Cost-Income-Ratio

(gemessen an den operativen Erträgen) 58,1% 62,1%

Ergebnis vor Steuern €2.058 Mio. €1.615 Mio.

Konzernjahresüberschuss €1.287 Mio. €971 Mio.

Eigenkapitalrentabilität vor Steuern 1) 9,2% 7,2%

Eigenkapitalrentabilität nach Steuern 1) 5,8% 4,3%

Ergebnis je Aktie €1,55 €1,16

Bilanzzahlen 31.12.2012 31.12.2011

Bilanzsumme €348,3 Mrd. €372,3 Mrd.

Bilanzielles Eigenkapital €23,3 Mrd. €23,3 Mrd.

Leverage Ratio2) 15,0x 16,0x

Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen gemäß Basel 
II

31.12.2012 31.12.2011

Kernkapital ohne Hybridkapital (Core Tier 1-Kapital)
€19,1 Mrd. €19,9 Mrd.

Kernkapital (Tier 1-Kapital) €19,5 Mrd. €20,6 Mrd.

Risikoaktiva (inklusive Äquivalente für das Marktrisi-
ko bzw. operationelle Risiko) €109,8 Mrd. €127,4 Mrd.

Kernkapitalquote ohne Hybridkapital (Core Tier 1 
Ratio)3) 17,4% 15,6%

Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio)3) 17,8% 16,2%

* Die Zahlen in der Tabelle sind geprüft und dem konsolidierten Jahresabschluss zum 
31.Dezember 2012 der Emittentin entnommen.

1) Eigenkapitalrentabilität berechnet auf Basis des durchschnittlichen bilanziellen Eigen-
kapitals gemäß IFRS.

2) Verhältnis von Bilanzsumme zu bilanziellem Eigenkapital gemäß IFRS.

3) Berechnet auf der Basis von Risikoaktiva inklusive Äquivalente für das Marktrisiko und 



12

für das operationelle Risiko.

Konsolidierte Finanzkennzahlen zum 31. März 2013*

Kennzahlen der Erfolgsrechnung 01.01. -
31.03.2013

01.01. -
31.03.2012

Operatives Ergebnis nach Kreditrisikovorsorge €554 Mio. €1.100 Mio.

Cost-Income-Ratio

(gemessen an den operativen Erträgen) 57,9% 43,1%

Ergebnis vor Steuern €613 Mio. €1.121 Mio.

Konzernüberschuss €403 Mio. €730 Mio.

Eigenkapitalrentabilität vor Steuern 1) 11,8% 20,0%

Eigenkapitalrentabilität nach Steuern1) 8,1% 13,1%

Ergebnis je Aktie €0,51 €0,88

Bilanzzahlen 31.03.2013 31.12.2012

Bilanzsumme €345,3 Mrd. €348,3 Mrd.

Bilanzielles Eigenkapital €23,7 Mrd. €23,3 Mrd.

Leverage Ratio2) 14,6x 15,0x

Bankaufsichtsrechtliche Kennzahlen gemäß Basel 
II

31.03.2013 31.12.2012

Kernkapital ohne Hybridkapital (Core Tier 1-Kapital)
€19,2 Mrd. €19,1 Mrd.

Kernkapital (Tier 1-Kapital) €19,3 Mrd. €19,5 Mrd.

Risikoaktiva (inklusive Äquivalente für das Marktrisi-
ko bzw. operationelle Risiko) €106,6 Mrd. €109,8 Mrd.

Kernkapitalquote ohne Hybridkapital (Core Tier 1 
Ratio)3) 18,0% 17,4%

Kernkapitalquote (Tier 1 Ratio)3) 18,1% 17,8%

* Die Zahlen in der Tabelle sind nicht geprüft und dem konsolidierten Zwischenbericht zum 31. 
März 2013 der Emittentin entnommen.

1) Eigenkapitalrentabilität berechnet auf Basis des durchschnittlichen bilanziellen Eigenkapitals 
gemäß IFRS.

2) Verhältnis von Bilanzsumme zu bilanziellem Eigenkapital gemäß IFRS.

3) Berechnet auf der Basis von Risikoaktiva inklusive Äquivalente für das Marktrisiko und für das 
operationelle Risiko.

Erklärung, dass 
sich die Aussichten 
der Emittentin seit 
dem Datum des 
letzten veröffent-
lichten und geprüf-
ten Abschlusses 
nicht wesentlich 
verschlechtert 
haben oder Be-
schreibung jeder 
wesentlichen 
Verschlechterung

Seit dem 31. Dezember 2012 sind keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen in den Aus-
sichten der HVB Group eingetreten.

Signifikante Verän-
derungen in der 

Seit dem 31. März 2013 sind keine wesentlichen Veränderungen in der Finanzlage der HVB Group 
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Finanzlage, die 
nach dem von den 
historischen Fi-
nanzinformationen 
abgedeckten Zeit-
raum eingetreten 
sind 

eingetreten.

B.13 Letzte Entwicklun-
gen

Nicht anwendbar. Es gibt keine Ereignisse aus der jüngsten Zeit der Geschäftstätigkeit der UniC-
redit Bank, die für die Bewertung ihrer Zahlungsfähigkeit in hohem Maße relevant sind.

B.14 Angabe zur Abhän-
gigkeit von ande-
ren Unternehmen 
innerhalb der 
Gruppe

Die UniCredit S.p.A. hält direkt 100% des Grundkapitals der UniCredit Bank.

B.15 Haupttätigkeiten Die UniCredit Bank bietet eine umfassende Auswahl an Bank- und Finanzprodukten sowie -
dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden, öffentliche Einrichtungen und international ope-
rierende Unternehmen an.

Die Bandbreite reicht unter anderem von Hypothekendarlehen, Verbraucherkrediten und Bank-
dienstleistungen für Privatkunden über Geschäftskredite und Außenhandelsfinanzierungen für 
Firmenkunden, Fondsprodukte für alle Assetklassen, Beratungs- und Brokerage-Dienstleistungen 
und dem Wertpapiergeschäft sowie dem Liquiditäts- und Finanzrisikomanagement, Beratungs-
dienstleistungen für vermögende Privatkunden bis hin zu Investment-Banking-Produkten für 
Firmenkunden.

B.16 Unmittelbare oder 
mittelbare Beteili-
gungen oder Be-
herrschungsver-
hältnisse

Die UniCredit S.p.A. hält direkt 100% des Grundkapitals der UniCredit Bank.

B.17 Angabe der 
Ratings, die der 
Emittentin oder 
ihren Schuldtiteln 
auf Anfrage der 
Emittentin oder in 
Zusammenarbeit 
mit ihr beim 
Ratingverfahren 
zugewiesen 
wurden

Die Investoren sollten bedenken, dass ein Rating keine Empfehlung darstellt, die von der 
Emittentin ausgegebenen Wertpapiere zu kaufen, zu verkaufen oder zu halten.

Darüber hinaus können die von den Rating-Agenturen vergebenen Ratings jederzeit 
aufgehoben, herabgestuft oder zurückgezogen werden.

Die folgenden Ratings gelten für die UniCredit Bank (Stand: Mai 2013):

Wertpapiere 
mit langer 
Laufzeit

Nachrangige 
Wertpapiere Wertpapiere mit 

kurzer Laufzeit Ausblick

Moody's A3 Baa3 P-2 negativ

S&P A BBB A-1 negativ

Fitch A+ A F1+ stabil

Die langfristigen Bonitätsratings von Fitch folgen der Skala AAA, AA, A, BBB, BB, B, 
CCC, CC, C bis hinunter zu D. Fitch verwendet die Modifikatoren "+" und "-" für alle 
Ratingklassen zwischen AA und CCC, um die relative Position innerhalb der jeweiligen 
Ratingklasse anzuzeigen. Die kurzfristigen Ratings von Fitch zeigen die potenzielle Aus-
fallstufe innerhalb eines 12-Monats-Zeitraums durch die Stufen F1+, F1, F2, F3, F4, B, C 
und D an.

Moody's vergibt langfristige Ratings anhand der folgenden Skala: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, 
B, Caa, Ca und C. Jeder allgemeinen Ratingkategorie von Aa bis Caa weist Moody's die 
numerischen Modifikatoren "1", "2" und "3" zu. Der Modifikator "1" zeigt an, dass die 
Bank am oberen Ende ihrer Buchstaben-Ratingklasse steht, der Modifikator "2" steht für 
ein mittleres Ranking und der Modifikator "3" zeigt an, dass die Bank sich am unteren 
Ende ihrer Buchstaben-Ratingklasse befindet. Die kurzfristigen Ratings von Moody's 
stellen eine Einschätzung der Fähigkeit des Emittenten dar, kurzfristigen finanziellen 
Verpflichtungen nachzukommen, und reichen von P-1, P-2, P-3 bis hinunter zu NP.

S&P vergibt langfristige Bonitätsratings anhand der folgenden Skala: AAA, AA, A, BBB, 
BB, B, CCC, CC und D. Die Ratings von AA bis CCC können durch ein "+" oder "-" 
modifiziert werden, um die relative Position innerhalb der Hauptratingklasse anzugeben. 
S&P kann darüber hinaus eine Einschätzung (genannt Credit Watch) abgeben, ob ein 
Rating in naher Zukunft voraussichtlich ein Upgrade (positiv) erhält, ein Downgrade (ne-
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gativ) erhält oder ob die Tendenz ungewiss ist (neutral). S&P weist spezifischen Emissio-
nen kurzfristige Ratings auf einer Skala von A-1, A-2, A-3, B, C bis hinab zu D zu. Inner-
halb der Klasse A-1 kann das Rating mit einem "+" versehen werden.

C. WERTPAPIERE

C.1 Art und Klasse der 
Wertpapiere

Floater Wertpapiere, die während der Laufzeit variabel mit dem Referenzsatz verzinst und am 
Fälligkeitstag durch Zahlung des Rückzahlungsbetrags zurückgezahlt werden, der in der 
Festgelegten Währung von der Emittentin bei Auflage der Wertpapiere festgelegt ist.

Alle Tranchen von Wertpapieren werden als Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag (die 
"Schuldverschreibungen" bzw. die "Wertpapiere") begeben. 

Schuldverschreibungen sind Inhaberschuldverschreibungen gemäß § 793 BGB."Nennbetrag" ist 
EUR 1.000,-.

Die Wertpapiere werden durch eine Dauer-Globalurkunde ohne Zinsscheine verbrieft.

Die Inhaber der Wertpapiere (die "Wertpapierinhaber") haben keinen Anspruch auf den Erhalt 
von Wertpapieren in effektiven Stücken.

Serie Tranche ISIN WKN Gesamtnennbetrag

S1778 1 DE000HV2AJE4 HV2AJE EUR 50.000.000,-

C.2 Währung der 
Wertpapieremissi-
on

Die Wertpapiere werden in Euro ("EUR") (die "Festgelegte Währung") begeben.

C.5 Beschränkungen 
für die freie Über-
tragbarkeit der 
Wertpapiere

Nicht anwendbar. Die Wertpapiere sind frei übertragbar.

C.8 Mit den Wertpapie-
ren verbundene 
Rechte einschließ-
lich Rang und 
Beschränkungen 
dieser Rechte

Anwendbares Recht der Wertpapiere

Form und Inhalt der Wertpapiere sowie die Rechte und Pflichten der Emittentin und der Wertpa-
pierinhaber unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Mit den Wertpapieren verbundene Rechte

Die Wertpapierinhaber können an jedem Zinszahltag (wie in C.9 definiert) die Zahlung des Zins-
betrags (wie in C.9 definiert) und am Fälligkeitstag (wie in C.9 definiert) die Zahlung des Rückzah-
lungsbetrags verlangen.

"Rückzahlungsbetrag" ist 100% des Nennbetrags.

Die Wertpapiere zahlen einen variablen Zinssatz (wie in C.9 definiert).
Beschränkung der Rechte

Nicht anwendbar. Die Emittentin ist zur Kündigung der Wertpapiere nicht berechtigt.

Die Wertpapiere zahlen einen variablen Zinssatz.

Zinsen

Der jeweilige "Zinsbetrag" wird von der Berechnungsstelle berechnet, indem das Produkt aus 
dem Zinssatz und dem Gesamtnennbetrag mit dem Zinstagequotienten multipliziert wird.

"Zinsperiode" ist der Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum ersten Zins-
zahltag (ausschließlich) und von jedem Zinszahltag (einschließlich) zum jeweils folgenden Zins-
zahltag (ausschließlich). Die letzte Zinsperiode endet am Verzinsungsende (ausschließlich).

"Zinssatz" Euribor.

"Zinstagequotient" ist Act/360.

Status der Wertpapiere

Die Verbindlichkeiten aus den Wertpapieren begründen unmittelbare, unbedingte und unbesi-
cherte Verbindlichkeiten der Emittentin und stehen, sofern gesetzlich nicht etwas anderes vorge-
schrieben ist, mindestens im gleichen Rang mit allen anderen unbesicherten und nicht nachran-
gigen Verbindlichkeiten der Emittentin.

C 9 Nominaler Zins-
satz; Datum, ab 
dem Zinsen 
zahlbar werden 
und Zinsfällig-
keitstermine; ist 

Zinsen

"Bildschirmseite" ist EURIBOR01.

"Erster Zinszahltag" ist der 27. September 2013.

"Mindestzinssatz" ist 1,25% p.a.

"Referenzsatz" ist EURIBOR (3-Monats-Euribor).
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D. RISIKEN

D.2 Zentrale Angaben 
zu den zentralen 
Risiken, die der 
Emittentin eigen 
sind

• Emittentenrisiko 

Das Emittentenrisiko besteht in der Möglichkeit, dass die Emittentin im Hinblick auf ihre Ge-
schäftstätigkeit und Profitabilität nicht in der Lage ist, den Rückzahlungsbetrag aufgrund einer 
Verschlechterung der Bonität von Vermögenswerten zurückzuzahlen.

• Kreditrisiko

(i) Risiken im Zusammenhang mit einem wirtschaftlichen Abschwung und Volatilität der Fi-
nanzmärkte; (ii) Niedrigere Vermögensbewertungen infolge ungünstiger Marktbedingungen 
können negative Auswirkungen auf die zukünftige Ertragslage der HVB Group haben; (iii) die 
wirtschaftlichen Bedingungen in den geographischen Märkten, in denen die HVB Group aktiv ist, 
haben derzeit und möglicherweise auch in Zukunft negative Auswirkungen auf die operativen, 
geschäftlichen und finanziellen Ergebnisse der HVB Group; (iv) das nicht-traditionelle Bankge-
schäft setzt die HVB Group zusätzlichen Kreditrisiken aus; (v) die Erträge der HVB Group im Zu-
sammenhang mit Handelsaktivitäten und Zins- und Wechselkursen können schwanken; (vi) 
Änderungen im deutschen und europäischen regulatorischen Umfeld können sich nachteilig auf 
die Geschäftstätigkeit der HVB Group auswirken; (vii) Kreditausfälle könnten die Prognosen 
übersteigen; (viii) Risiken in Bezug auf Markteinführungen; (ix) Systemrisiken könnten sich 
nachteilig auf die Geschäftstätigkeit der HVB Group auswirken.

• Marktrisiko

Ein schwieriges Marktumfeld kann zur Volatilität der HVB Group beitragen.

• Liquiditätsrisiko

(i) Risiken, welche die Liquidität betreffen, könnten sich auf die Möglichkeit der HVB Group aus-
wirken, ihren finanziellen Verpflichtungen bei Fälligkeit nachzukommen; (ii) die Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der HVB Group werden weiterhin durch nachteilige makroökonomische-
und (Markt-)Bedingungen beeinflusst; (iii) die europäische Staatsschuldenkrise hat sich nachtei-
lig auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der HVB Group ausgewirkt und kann sich gege-
benenfalls weiterhin nachteilig auswirken; (iv) die HVB Group hat ein maßgebliches Exposure 
gegenüber schwächeren Ländern der Eurozone; (v) Verwerfungen auf den Finanzmärkten könn-
ten die Liquiditätssituation der HVB Group beeinflussen.

• Operationelles Risiko

(i) Die Risikomanagementstrategien und -methoden der HVB Group könnten die HVB Group 
bisher nicht identifizierten oder unerwarteten Risiken aussetzen; (ii) IT-Risiken; (iii) Risiken im 

der Zinssatz nicht 
festgelegt, Be-
schreibung des 
Basiswerts, auf 
den er sich stützt

"Verzinsungsbeginn" ist der 27. Juni 2013.

"Verzinsungsende" ist der 27. Dezember 2021.

Der jeweilige "Zinsbetrag" wird von der Berechnungsstelle berechnet, indem das Produkt aus 
dem Zinssatz und dem Gesamtnennbetrag mit dem Zinstagequotienten multipliziert wird.

"Zinsfeststellungstag" bezeichnet den zweiten TARGET-Bankgeschäftstag vor Beginn der jewei-
ligen Zinsperiode. "TARGET-Bankgeschäftstag" bezeichnet einen Tag, an dem TARGET2 be-
triebsbereit ist.

"Zinsperiode" ist der Zeitraum ab dem Verzinsungsbeginn (einschließlich) bis zum ersten Zins-
zahltag (ausschließlich) und von jedem Zinszahltag (einschließlich) zum jeweils folgenden Zins-
zahltag (ausschließlich). Die letzte Zinsperiode endet am Verzinsungsende (ausschließlich).

"Zinssatz" ist der Referenzsatz für die Vorgesehene Fälligkeit, wie er am entsprechenden Zins-
feststellungstag auf der Bildschirmseite angezeigt wird.

Wenn der für eine Zinsperiode ermittelte Zinssatz niedriger ist als der Mindestzinssatz, so ist der 
Zinssatz für diese Zinsperiode der Mindestzinssatz.

"Zinstagequotient" ist Act/360. 

"Zinszahltag" ist der 27. September, 27. Dezember, 27. März und 27. Juni eines jeden Jahres. 

C.10 Erläuterung der 
derivativen Kom-
ponente bei der 
Zinszahlung und 
wie der Wert der 
Anlage durch den 
Wert des Basisin-
struments beein-
flusst wird

Zinszahlungen beziehen sich auf die Entwicklung des Referenzsatzes für die jeweilige Zinsperio-
de.

C.11 Zulassung zum 
Handel

Nicht anwendbar. Es wurde keine Zulassung der Wertpapiere zum Handel an einem geregelten 
oder gleichwertigen Markt beantragt und es ist keine entsprechende Beantragung beabsichtigt.
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Zusammenhang mit Auslagerungen; (iv) Risiken im Zusammenhang mit betrügerischen Han-
delsaktivitäten; (v) Prozessrisiken; (vi) gegen die HVB Group sind derzeit Steuerverfahren anhän-
gig.

• Strategisches Risiko

(i) Gesamtwirtschaftliches Risiko und Risiken aus externen Marktveränderungen; (ii) Risiken aus 
strategischer Ausrichtung des Geschäftsmodells der HVB Group; (iii) Risiken aus der Konsolidie-
rung des Bankenmarktes; (iv) Wettbewerbsrisiko; (v) Unsicherheiten betreffend die makroöko-
nomischen Entwicklungen und Risiken durch sich verschärfende regulatorische Anforderungen; 
(vi) die Einführung von Basel III kann wesentliche Auswirkungen auf die Eigenkapitalausstattung 
und –anforderungen der HVB Group haben; (vii) steuerliche Implikationen – neue Steuerarten zur 
Beteiligung der Banken an den Kosten der Finanzkrise; (viii) Risiken in Bezug auf Ratings der HVB 
Group; (ix) das regulatorische Umfeld der HVB Group kann sich ändern; die Nichteinhaltung von 
regulatorischen Anforderungen kann zu Vollstreckungsmaßnahmen führen.

• Sonstige Risiken

(i) Geschäftsrisiko; (ii) Risiken im Zusammenhang mit dem Immobilienportfolio der HVB; (iii) 
Risiken aus Anteils- und Beteiligungsbesitz der HVB Group.

D.3 Zentrale Angaben 
zu den zentralen 
Risiken, die den 
Wertpapieren 
eigen sind

• Potentielle Interessenkonflikte

• Das Risiko von Interessenkonflikten besteht darin, dass einige Funktionen der Emittentin der 
Vertriebspartner oder der Zahlstellen, sich nachteilig auf die Interessen der Wertpapierinha-
ber auswirken können.

• Marktbezogene Risiken

• (i) Risiko, dass kein aktiver Markt für den Handel mit Wertpapieren existiert; (ii) Risiken in 
Bezug auf das Angebotsvolumen; (iii) Risiken in Bezug auf den Marktwert der Wertpapiere; 
(iv) Risiken in Bezug auf die Vergrößerung der Spanne zwischen Angebots- und Nachfrage-
preisen; (v) Risiken in Bezug auf das Währungsrisiko im Hinblick auf die Wertpapiere; (vi) Ri-
siken in Bezug auf Absicherungsgeschäfte.

• Risiken in Bezug auf Wertpapiere im Allgemeinen

• (i) Kreditrisiko der Emittentin; (ii) Mögliche Beschränkungen der Rechtmäßigkeit des Erwerbs; 
(iii) Risiken aufgrund von Finanzmarktturbulenzen, dem Restrukturierungsgesetz und sonsti-
ge hoheitlichen oder regulatorischen Eingriffen; (iv) Risiken bei fehlender eigener unabhän-
giger Prüfung durch den Anleger und Beratung des Anlegers; (v) Risiken, die bei einer Finan-
zierung des Wertpapierkaufs entstehen; (vi) Risiken aufgrund von Transaktionskosten; (vii) 
Inflationsrisiko; (viii) Risiken bezüglich risikoverringernder Geschäfte; (ix) Risiken im Zusam-
menhang mit der Besteuerung.

• Risiken in Bezug auf Wertpapiere im Besonderen

• (i) Währungsrisiko; (ii) Risiken im Hinblick auf Anpassungsereignisse; (iii) Risiko von Markt-
störungen; (iv) Risiko regulatorischer Konsequenzen für Anleger; (v) Negative Auswirkung von 
Absicherungsgeschäften der Emittentin auf die Wertpapiere; (vi) Risiken in Bezug auf das 
außerordentliche Kündigungsrecht der Emittentin; (vii) Risiken in Bezug auf das ordentliche 
Kündigungsrecht der Emittentin; (viii) Risiken in Bezug auf das Einlösungsrecht der Wertpa-
pierinhaber; (ix) Generelle Risiken im Zusammenhang mit Zinssätzen; (x) Risiken in Bezug 
auf Fix Rate Wertpapiere; (xi) Spezielle Risiken in Bezug auf Fix Rate Dual Currency Wertpa-
piere; (xii) Risiken in Bezug auf Floater Wertpapiere; (xiii) Risiken in Bezug auf Reverse Floater 
Wertpapiere; (xiv) Risiken in Bezug auf Fix Floater Wertpapiere; (xv) Risiken in Bezug auf 
Range Accrual Wertpapiere; (xvi) Besondere Risiken im Zusammenhang mit Inflationsindizes; 
(xvii) Allgemeines Renditerisiko.

E. ANGEBOT

E.2b Gründe für das 
Angebot und 
Zweckbestimmung 
der Erlöse, sofern 
diese nicht in der 
Gewinnerzielung 
und/oder Absiche-
rung bestimmter 
Risiken bestehen

Die Nettoerlöse aus jeder Emission von Wertpapieren werden von der Emittentin für ihre allge-
meinen Geschäftstätigkeiten verwendet.

E.3 Beschreibung der 
Angebotsbedin-
gungen 

Tag des ersten öffentlichen Angebots: 10. Juni 2013

Ein öffentliches Angebot erfolgt in Deutschland, Luxemburg und Österreich.

Die kleinste übertragbare Einheit ist EUR 1.000,-.

Die kleinste handelbare Einheit ist EUR 1.000,-.

Die Wertpapiere werden qualifizierten Anlegern, Privatkunden und/oder institutionellen Anlegern 
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im Wege eines öffentlichen Angebots angeboten.

Ab dem Tag des ersten öffentlichen Angebots werden die in den Endgültigen Bedingungen 
beschriebenen Wertpapiere in einer maximalen Anzahl fortlaufend zum Kauf angeboten. Die 
Anzahl der zum Kauf angebotenen Wertpapiere kann von der Emittentin jederzeit reduziert oder 
erhöht werden und lässt keine Rückschlüsse auf das Volumen der tatsächlich begebenen 
Wertpapiere und daher auf die Liquidität eines möglichen Sekundärmarkts zu.

Das fortlaufende Angebot erfolgt zum jeweils aktuellen von der Emittentin gestellten 
Verkaufspreis (Briefkurs).

Das öffentliche Angebot kann von der Emittentin jederzeit ohne Angabe von Gründen beendet 
werden.

Eine Notierung wird mit Wirkung zum 27. Juni 2013 an den folgenden Märkten beantragt: 

l Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse

E.4 Für die Emissi-
on/das Angebot 
wesentliche Inte-
ressen, einschließ-
lich Interessenkon-
flikten

Jeder Vertriebspartner und/oder seine Tochtergesellschaften können Kunden oder Darlehens-
nehmer der Emittentin oder ihrer Tochtergesellschaften sein. Darüber hinaus haben diese Ver-
triebspartner und ihre Tochtergesellschaften möglicherweise Investment-Banking- und/oder 
(Privatkunden-)Geschäfte mit der Emittentin und ihren Tochtergesellschaften getätigt und wer-
den solche Geschäfte eventuell in der Zukunft tätigen und Dienstleistungen für die Emittentin 
und ihre Tochtergesellschaften im normalen Geschäftsbetrieb erbringen.

E.7 Schätzung der 
Ausgaben, die dem 
Anleger von der 
Emittentin oder 
Anbieter in Rech-
nung gestellt 
werden

Vertriebsprovision: Im Ausgabepreis ist ein Ausgabeaufschlag von 1% enthalten. Sollten von 
einem Anbieter Vertriebsprovisionen erhoben werden, sind diese von diesem gesondert auszu-
weisen.

Sonstige Provisionen: Sonstige Provisionen werden von der Emittentin nicht erhoben. Sollten von 
einem Anbieter sonstige Provisionen erhoben werden, sind diese von diesem gesondert auszu-
weisen.


